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Buffet-Scheren-Zelt 3x3m mit 3mTheke 
Artikel: 
2000880 
2000881 
2000882 

Bezeichnung: 
Cardinal Buffet-Scheren-Zelt 3x3m mit 3mTheke 
Feldschlösschen Buffet-Scheren-Zelt 3x3m mit 3mTheke 
Carlsberg Buffet-Scheren-Zelt 3x3m mit 3mTheke 
Diverse Regionale Biermarken auf Anfrage vorhanden 

 

 

   
 
Einsatz: 
Getränkeverkaufsstand mit Verkaufstheke - Für Anlässe mit viel Publikum geeignet. Ist schnell innert 5 bis 10 
Minuten auf- und abgebaut. Lieferung erfolgt ohne Montage. Darf nicht als Personen-Festzelt verwendet werden. 
Grillieren und Kochen in/oder unmittelbarer Nähe des Zeltes ist strengstens verboten. 
 
Spezifikation  
Abmessungen H=320cm / B=300cm / T=300cm / Thekenlänge 2x150cm T50cm 

Transportabmessungen H=170cm / B=80cm / T=120cm = 1 EUR-Palette 
Gesamtgewicht 190 kg 
Inhalt: 
 

1 Zeltgestell mit montierter Blache 
2 Buffettische bestehend aus 2 Buffettischuntergestell 2 Buffettischplatten 
3 Seitenblachen 
4 Zusatzgewichte 
1 Transportgestell 

Besonderes Die Dachblache besitzt auf einer Seite ein fix montiertes Zeltverbindungsstück 
Aufbauanleitung Am Transportgestell angebracht auf Deutsch und Französisch 
Inventurliste Am Transportgestell angebracht auf Deutsch und Französisch 
Grillieren verboten Am Transportgestell angebracht auf Deutsch und Französisch 

 
Beim Betrieb des Zeltes muss folgendes eingehalten werden: 
1. Zelte müssen ab 40 km/h Windstärke oder bei Gefahr von Windböen/Sturm durch den Mieter demontiert 

werden. 
2. Das Grillieren und Kochen im Zelt oder in unmittelbarer Nähe ist strengstens verboten. Bei Zuwiderhandlung 

wird von der FSG eine Reinigungspauschale von Fr. 500. –  in Rechnung gestellt.  
3. Das Anbringen von Kleber oder Abdecken der Werbung ist strengstens verboten 
4. Die Retourgabe erfolgt immer in gereinigtem und zerlegtem Zustand 
5. Versicherung ist Sache des Mieters  
6. Beim Abbau des Zeltes darf die Dachplane nicht demontiert werden / bleibt auf dem Zeltgestänge 
Bei Beschädigung und Verschmutzung, werden die Instandsetzungskosten dem Mieter vollumfänglich in 
Rechnung gestellt. 
 
Die Mietpreise und Versicherungswert des Mietmaterials können unter Preisliste-Mietmaterial eingesehen werden. 
Im Übrigen gelten unsere Allgemeine Vertragsbedingungen für Mietmaterial. 


